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Warnung der Bevölkerung - Aufbau eines kreisweiten 
Sirenennetzes 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

1. Die Stadt Leonberg beschließt den Aufbau eines stadtweiten Sirenennetzes. Die 
Sirenen werden dem Beschluss des Gemeindetags (Kreisverband Böblingen) folgend 
mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen ausgeführt. 
 

2. Die Stadt Leonberg beauftragt das Landratsamt Böblingen, Kauf, Installation sowie 
Anschluss der für die Stadt Leonberg erforderlichen Sirenen auszuschreiben und zu 
vergeben. Basis bildet die als Anlage beigefügte Kostenschätzung. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Beschaffung und den Aufbau der Sirenen 

erforderlichen Finanzmittel in die künftigen Haushaltspläne einzustellen.  
 

4. Sollten Bund oder Land kurzfristig Förderprogramme zur Einrichtung kommunaler 
Sirenennetze auflegen, wird die Verwaltung beauftragt einen entsprechenden 
Förderantrag zu stellen.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x  NEIN  

 
Kreisweit steigen die durch den Fachplaner ursprünglich geschätzten Kosten für die 
Ausschreibung, Beschaffung und den Aufbau der Sirenen durch die nun vorliegende 
Feinplanung auf 5,1 Mio. Euro (netto) ohne Sprachdurchsage bzw. 7,4 Mio. Euro (netto) mit 
Sprachdurchsage, die in den kommenden Haushaltsjahren zu berücksichtigen sind.  
 
Die Höhe der Kosten ergibt sich aus der Anzahl der notwendigen Sirenenanlagen im 
Stadtgebiet. Die Feinplanung hierzu ist der Anlage 2 zu entnehmen. Die Zahlen sind 
Kostenschätzungen des Fachplaners, die tatsächlichen Kosten lassen sich erst anhand der 
Ausschreibung ermitteln. Zusätzlich zu den in Anlage 2 angegebenen Kosten sind ca. 650 
Euro (netto) je Standort für die redundante Alarmierung über Digitalfunk vorzusehen. 
 
Der Landkreis wird für die Gesamtbauleistung in Vorleistung gehen. Die Abrechnung mit den 
Gemeinden wird nach Fertigstellung aller Sirenenstandorte einer Stadt oder Gemeinde 
erfolgen. Dies wird voraussichtlich bei den ersten Gemeinden im Haushaltsjahr 2026 der Fall 
sein. Die Kreisverwaltung wird hierfür so frühzeitig auf die Gemeinden zukommen, dass das 
Budget entsprechend in deren Haushaltsplanung berücksichtigt werden kann. 
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Sofern im geplanten Bereich kein öffentliches Gebäude als Standort genutzt werden kann, 
können in Einzelfällen zusätzliche Mietkosten für private Dächer entstehen.  
 
Nach der Inbetriebnahme ist zudem mit jährlichen Kosten für Inspektion, Wartung und 
Reparatur zu rechnen. Erfahrungen bei vergleichbaren technischen Einrichtungen lassen 
den Schluss zu, dass mit einem gerundeten jährlichen Aufwand von ca. 5 % der 
Beschaffungskosten zu rechnen ist. Die Möglichkeit zur Sprachdurchsage erhöht die Kosten 
daher entsprechend der Anzahl der Standorte 
 
Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 
 
Im Nachgang zu den schrecklichen Ereignissen im Ahrtal im Sommer 2021 haben sich der 
Landkreis Böblingen und seine Städte und Gemeinden mit dem Aufbau eines gemeinsamen 
Bevölkerungsschutzes beschäftigt. Grundlage für gemeinsame, interkommunale Strukturen 
sollen die Ergebnisse einer Risiko- und Schwachstellenanalyse werden, die von der 
Kreisverwaltung beauftragt wurde und derzeit erarbeitet wird.  
 
Bereits jetzt ist erkennbar, dass der Bevölkerungswarnung eine besondere Bedeutung 
zukommt. Nachdem der Bund mit dem Ende des Kalten Krieges sein Sirenennetz 
aufgegeben hat, wurde lange Zeit keine Notwendigkeit für eine entsprechende 
Warninfrastruktur gesehen. Leider haben die Ereignisse an der Ahr gezeigt, dass ein 
zuverlässiger Warn-Mix auch in Friedenszeiten unabdingbar ist.  
 
Der Kreisverband Böblingen des Gemeindetags hat daher die Kreisverwaltung gebeten, 
mögliche Strukturen eines kreisweiten Sirenennetzes zu erarbeiten. Der Gemeinderat 
Leonberg hat 2022 beschlossen, sich am Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes zu 
beteiligen. Entsprechend gleichlautende Beschlüsse liegen von allen weiteren Städten und 
Gemeinden im Landkreis vor. 
 
Durch den Aufbau des Sirenennetzes soll künftig die kreisweite, flächendeckende oder auch 
auf gezielte Bereiche begrenzten Bevölkerungswarnung unabhängig von anderen Medien 
oder von der Nutzung mobiler Endgeräte möglich sein. Dies ist ein großer Schritt hin zu 
einem funktionierenden und zuverlässigen Warn-Mix, der möglichst große Teile der 
Bevölkerung erreicht. Die Einwohnerinnen und Einwohner können damit zeitkritisch und 
umfassend vor Bedrohungs- und Gefahrenlagen gewarnt werden. 
 
Gemäß der zwischen Kreis und Kommunen vereinbarten Aufgabenteilung werden die 
Planungsleistungen durch den Landkreis erbracht und die Sirenen nach Anforderung der 
Kommunen zentral beschafft. Die Kosten für die Sirenenanlagen und die am Standort 
erforderliche Infrastruktur trägt die jeweilige Standortkommune.  
 
Der Landkreis hat mittlerweile die Fach- und Feinplanung ausgeschrieben und die Firma 
Bergmann Engineering GmbH aus Senden mit dieser betraut. In Absprache zwischen 
Landkreisverwaltung und dem Kreisverband Böblingen des Gemeindetags wurden hierbei 
zwei Szenarien betrachtet:  
 

- Sirenennetz mit Sprachdurchsage  
- Sirenennetz ohne Sprachdurchsage  

 
Für beide Szenarien wurde die notwendige Anzahl, mögliche Standorte und die Leistung der 
erforderlichen Sirenen je Kommune ermittelt. Nicht enthalten in der bisherigen Planung war 
eine Begehung der einzelnen Standortvorschläge. Diese wird nach positiver Rückmeldung 
der Städte und Gemeinden in Vorbereitung der eigentlichen Ausschreibung der Sirenen  
erfolgen. Nach den Erfahrungen aus anderen Projekten können sich laut Auskunft des 
Fachplaners einzelne Standorte nach der Begehung noch verschieben, größere 
Abweichungen im Gesamtprojekt und bei den voraussichtlichen Gesamtprojektkosten sind 
jedoch nicht zu erwarten. 
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Die voraussichtlichen Kosten wurden für die beiden Szenarien durch die Firma Bergmann 
Engineering überschlägig ermittelt (Anlage 2). Durch die physikalischen und technischen 
Grenzen werden beim Szenario Sirenennetz mit Sprachdurchsage mehr Sirenen benötigt. 
Dies bedingt höhere Kosten und einen Mehraufwand für die Erschließung der gestiegenen 
Anzahl an Standorten durch die Verwaltung. 
 
Zentralisierte Sprachdurchsagen in Echtzeit können derzeit von keinem Hersteller auf dem 
Markt technisch umgesetzt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, vorgefertigte Texte 
wiederzugeben oder direkt an einer Sirene Texte einzusprechen. Da eine großflächige 
Beschallung hohe qualitative Ansprüche an die eingesprochenen Durchsagen stellt und 
bspw. Dialekte oder Aussprache die Verständlichkeit stark beeinflussen können, wird die 
Nutzung vorgefertigter Texte als vorzugswürdig angesehen. Mit diesen besteht die 
Möglichkeit, eine Vielzahl an Durchsagen auf Grundlage unterschiedlichster 
Schadensszenarien durch professionelle Sprecher eingeben zu lassen und so erforderliche 
die Sprachqualität sicherzustellen. Zudem bieten vorgefertigte Texte die Möglichkeit, weitere 
Sprachen zu inkludieren. 
 
Weiter ist festzuhalten, dass in den vergangenen Jahrzehnten nur sehr wenige Sirenennetze 
aufgebaut wurden. In Folge der Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen 2021 sowie durch das geänderte Gefahrenbewusstsein in der Bevölkerung u.a. 
durch den Ukrainekrieg hat die Nachfrage nach Sirenenanlagen wieder stark zugenommen. 
Dies wirkt sich auch auf die Sirenenanlagen aus: Während die Technik sich zuletzt sehr 
langsam veränderte, entwickeln derzeit alle Hersteller neue und innovative Lösungen. So ist 
nicht ausgeschlossen, dass bis zum Vergabezeitpunkt flächendeckende Sprachdurchsagen 
in Echtzeit auf dem Markt angeboten werden. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
wird empfohlen, die Vergabe auf dem zum Vergabezeitpunkt aktuellen Stand der Technik 
durchzuführen. 
 
Eine abstrakte Alarmierung der Bevölkerung ist auch durch einen reinen Sirenenton möglich. 
Der Aufbau eines Sirenennetzes ausschließlich zur Warnung mittels Warntons bedarf 
aufgrund der weiterreichenden akustischen Wirkung (einen Ton muss man nicht verstehen 
können) deutlich weniger Sirenen. Gleichwohl bietet die Alarmierung mit Sprachdurchsage 
eine Reihe von Vorteilen: 
 

1. Sirenensignale sind in der Bevölkerung mittlerweile weitgehend unbekannt. Mit der 
Sprachdurchsage wird ermöglicht, direkte Handlungsanweisungen zu vermitteln. 
Somit können aus der Sirenenwarnung auch unmittelbar die richtigen Schlüsse 
gezogen werden. Damit können auch Berufspendler, Touristen oder andere Gruppen 
mit einem Wohnsitz außerhalb des Landkreises, bei denen auch langfristig keine 
Kenntnis über Sirenensignale zu erwarten ist, angemessen reagieren. 
 

2. Mit der Sprachdurchsage können direkte Handlungsanweisungen vermittelt werden, 
der Zwischenschritt bei Warnton das Radio einschalten oder auf eine Webseite 
gehen zu müssen entfällt. Dadurch erzielt die Warnung deutlich schneller und auch 
stromausfallsicher die gewünschte Folge. 
 

3. Ggf. können Synergieeffekte für die Sicherheit von Großveranstaltungen wie 
Stadtfesten erzielt werden, indem die Sirenen bei Bedarf auch für die Warnung, 
Evakuierung, o. Ä. eingesetzt werden. Die Schnittstellen hierfür sind an den 
Sirenenanlagen grundsätzlich vorhanden.  
 

4. Zuletzt lassen sich Sirenen mit Sprachdurchsage für eine gezielte Information 
bestimmter Orts- oder Stadtbereiche (z.B. ein Abkochgebot für Trinkwasser, eine 
kurzzeitige Unterbrechung von Gas, Wasser oder Strom infolge von Baumaßnahmen 
oder eine vorsorgliche Evakuierung wegen der Entschärfung einer gefundenen 
Weltkriegsbombe) besser nutzen als Sirenen ohne Sprachdurchsage.  
 

5. Durch Sirenen mit Sprachdurchsagen kann auch in diversen Fremdsprachen gewarnt 
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werden. So können auch Bevölkerungsgruppen, die aufgrund einer Sprachbarriere 
regelmäßig nur schlecht durch Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen sind, und daher 
kaum Kenntnisse über Warntöne haben werden, effektiv gewarnt und inkludiert 
werden. Durch die effektive Warnung möglichst großer Teile der Bevölkerung kann 
auch die Wirkung weitergehender Maßnahmen erhöht werden. Auch das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stellt Informationen stets in möglichst 
vielen Sprachen zur Verfügung.  

 
Neben der Alarmierung rein über das POCSAG-Netz des Landkreises (entsprechend den 
digitalen Alarmmeldern bei den Feuerwehrangehörigen) wurde nun auch eine Alarmierung 
über Digitalfunk (FRT) vorgesehen, was die Kosten je Sirene geringfügig erhöhte.  
 
Andere zugrunde gelegten Planungsparameter, wie beispielsweise die redundante 
Stromversorgung bei einem Stromausfall, redundante Alarmierungswege, usw. stellen keine 
Schwierigkeiten dar, sondern können im Gegenteil sogar noch umfassender als bisher 
angenommen gestaltet werden. Für die Notstromversorgung standen zum Beispiel 
anfänglich 72h Akkupufferung im Raum. Nach Aussage des Fachplaners lassen sich jedoch 
bis zu 30 Tage (abhängig von der Anzahl der Warnungen) realisieren. 
 
Für die weitere Planung und Ausschreibung ist die Frage, ob die Sirenen mit oder ohne 
Sprachdurchsage auszustatten sind, entscheidend. Dies ist von jeder Gemeinde selbst zu 
bestimmen. Der Kreisverband Böblingen des Gemeindetags hat sich zuletzt am 15. März 
2023 auf Basis der ersten Ergebnisse der Fachplanung mit dem Projekt befasst. 
Überwiegend sprachen sich die anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für ein 
flächendeckendes Sirenennetz mit Sprachdurchsage aus. Auch die Kreisverwaltung und der 
gemeinsam zwischen Landkreis und Kommunen eingerichtete Steuerungskreis haben sich 
dafür ausgesprochen.  
 
Auf Basis der kommunalen Rückmeldungen wird das beauftragte Ingenieurbüro die 
Standorte begehen und eine Detailplanung für jeden einzelnen Standort sowie die 
Vergabeunterlagen erstellen. Die Kommunen stehen hierzu bereits im engen Austausch mit 
dem Fachplaner. Sollte es nach der Standortbegehung zu weiteren Standorten oder zu einer 
gravierend abweichenden Kostenschätzung (+15 %) kommen, wird die Kreisverwaltung dies 
vor Ausschreibung zurückspiegeln und das weitere Vorgehen abstimmen.  
 
Bestätigen hingegen die Standortbegehungen die bisherigen Annahmen des Fachbüros, 
wird die Landkreisverwaltung die Vergabeunterlagen zusammenstellen und die Sirenen 
europaweit ausschreiben. Da die Kosten für die Sirenenanlagen wie auch für die am 
Standort erforderliche Infrastruktur durch die jeweilige Standortkommune zu tragen sind, 
vergibt der Landkreis für die Kommunen, geht hinsichtlich dieser Kosten in Vorleistung und 
rechnet am Ende des Gesamtprojekts mit den Kommunen ab.  
 
Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass die Standortbegehungen bei positiver 
Rückmeldung sämtlicher Kommunen bis zum Ende des 2. Quartals 2024 abgeschlossen 
sind und die Ausschreibung bis zum 3. Quartal 2024 gestartet werden kann. Für diese ist mit 
etwa 6 Monate zu rechnen, so dass eine Vergabe frühestens Anfang 2025 erfolgt. Bei 
positivem Verlauf könnten ab 2025 die ersten Sirenen installiert werden und in Betrieb 
gehen. Das Gesamtprojekt wird nicht vor 2028 abgeschlossen sein.  
 
Die auf die Stadt Leonberg voraussichtlich entfallenden Kosten werden daher frühestens 
2026 haushaltswirksam. Die Mittel werden in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen. 
 
Der Bund hat in einer einmaligen Aktion unmittelbar nach den Ereignissen im Ahrtal 
kommunale Sireneninfrastruktur gefördert. Das Programm selbst war hoffnungslos 
überzeichnet. Leider wurde in der Folge weder vom Bund noch vom Land weitere 
Förderprogramme aufgelegt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren 
Förderprogrammen kommt, zumal Sirenen im immer wichtiger werdenden Zivilschutz eine 
große Bedeutung einnehmen. 
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Anlage/n 
 

 

1 Entwurf  Sirenenstandorte, Gutachter (öffentlich) 
 
 

2 Warnung der Bevölkerung, Anlage 2 (öffentlich) 
 



2024/082 - Warnung der Bevölkerung – Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes

Anlage: Entwurf Sirenenstandorte Kernstadt & Silberberg



2024/082 - Warnung der Bevölkerung – Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes

Anlage: Entwurf Sirenenstandorte Warmbronn, Madentalsiedlung & Rappenhof



2024/082 - Warnung der Bevölkerung – Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes

Anlage: Entwurf Sirenenstandorte Höfingen



2024/082 - Warnung der Bevölkerung – Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes

Anlage: Entwurf Sirenenstandorte Gebersheim



BERGMANN ENGINEERING GmbH
Ingenieurbüro
Messingweg 13, 48308 Senden

Landkreis Böblingen

Kosten Sirenennetz Übersicht

Stadt Nr. Plan

Anzahl 

Sirenen

Kosten

Netto

Kosten

Brutto

Anzahl 

Sirenen

Kosten

Netto

Kosten

Brutto

Aidlingen  01 C 11 243.300,00 € 289.527,00 € 8 182.800,00 € 217.532,00 € 71.995,00 € 24,87%

Altdorf  02 D 6 157.800,00 € 187.782,00 € 3 63.700,00 € 75.803,00 € 111.979,00 € 59,63%

Böblingen 03 B 29 593.900,00 € 706.741,00 € 19 383.500,00 € 456.365,00 € 250.376,00 € 35,43%

Bondorf  04 E 6 152.800,00 € 181.832,00 € 4 91.400,00 € 108.766,00 € 73.066,00 € 40,18%

Deckenpfronn  05 C 6 111.200,00 € 132.328,00 € 4 77.200,00 € 91.868,00 € 40.460,00 € 30,58%

Ehningen  06 C 10 202.600,00 € 241.094,00 € 6 139.600,00 € 166.124,00 € 74.970,00 € 31,10%

Gärtringen 07 C 12 260.800,00 € 310.352,00 € 7 140.900,00 € 167.671,00 € 142.681,00 € 45,97%

Gäufelden  08 E 11 234.300,00 € 278.817,00 € 7 127.700,00 € 151.963,00 € 126.854,00 € 45,50%

Grafenau  09 B 8 204.000,00 € 242.760,00 € 6 135.600,00 € 161.364,00 € 81.396,00 € 33,53%

Herrenberg 10 E 31 681.400,00 € 810.866,00 € 20 417.400,00 € 496.706,00 € 314.160,00 € 38,74%

Hildrizhausen  11 C 4 93.400,00 € 111.146,00 € 3 73.900,00 € 87.941,00 € 23.205,00 € 20,88%

Holzgerlingen 12 D 12 276.200,00 € 328.678,00 € 7 155.100,00 € 184.569,00 € 144.109,00 € 43,85%

Jettingen  13 E 9 213.500,00 € 254.065,00 € 5 94.700,00 € 112.693,00 € 141.372,00 € 55,64%

Leonberg 14 A 33 770.700,00 € 917.133,00 € 24 557.600,00 € 663.544,00 € 253.589,00 € 27,65%

Magstadt 15 A 7 144.900,00 € 172.431,00 € 4 93.400,00 € 111.146,00 € 61.285,00 € 35,54%

Mötzingen  16 E 5 127.100,00 € 151.249,00 € 3 73.900,00 € 87.941,00 € 63.308,00 € 41,86%

Nufringen  17 C 6 181.000,00 € 215.390,00 € 4 80.200,00 € 95.438,00 € 119.952,00 € 55,69%

Renningen 18 A 14 321.200,00 € 382.228,00 € 9 231.700,00 € 275.723,00 € 106.505,00 € 27,86%

Rutesheim  19 A 8 174.100,00 € 207.179,00 € 5 122.100,00 € 145.299,00 € 61.880,00 € 29,87%

Schönaich 20 D 9 220.500,00 € 262.395,00 € 7 165.300,00 € 196.707,00 € 65.688,00 € 25,03%

Sindelfingen 21 B 32 646.400,00 € 769.216,00 € 19 370.300,00 € 440.657,00 € 328.559,00 € 42,71%

Steinenbronn  22 D 4 95.400,00 € 113.526,00 € 3 62.700,00 € 74.613,00 € 38.913,00 € 34,28%

Waldenbuch 23 D 11 205.900,00 € 245.021,00 € 7 166.300,00 € 197.897,00 € 47.124,00 € 19,23%

Weil der Stadt 24 A 20 486.300,00 € 578.697,00 € 13 253.100,00 € 301.189,00 € 277.508,00 € 47,95%

Weil im Schönbuch  25 D 15 323.700,00 € 385.203,00 € 9 187.100,00 € 222.649,00 € 162.554,00 € 42,20%

Weissach  26 A 10 248.200,00 € 295.358,00 € 7 191.700,00 € 228.123,00 € 67.235,00 € 22,76%

Rückmeldesytem 25.000,00 € 25.000,00 € 

Summen 329 213

Betrag netto 7.395.600,00 €            4.663.900,00 €            
MWSt 19% 1.405.164,00 €            886.141,00 € 

Betrag brutto 8.800.764,00 €         5.550.041,00 €         

21.02.2024

ohne Sprachalarmierungmit Sprachalarmierung Differenz Kosten

mit - ohne

Sprachalarmierung

MNC
Hervorheben



BERGMANN ENGINEERING GmbH
Ingenieurbüro
Messingweg 13, 48308 Senden

Landkreis Böblingen

Kosten Sirenennetz mit Sprachalarmierung 21.02.2024

Stadt Nr. Plan Anzahl 

Sirenen

Sirene

600 W

Sirene

1.200 W

Sirene

1.800 W

Sirene

2.400 W

16m-Mast

600W - 1.200 W

16m-Mast

1.800 W - 

2.400 W

Solarpanel Kosten je

Kommune

15.500,00 €   16.500,00 €   18.500,00 €       20.000,00 €       11.000,00 €        16.000,00 €        2.200,00 €      

Aidlingen  01 C 11 2 6 3 3 1 4 243.300,00 € 
Altdorf  02 D 6 3 1 2 3 1 4 157.800,00 € 
Böblingen 03 B 29 2 17 10 6 1 7 593.900,00 € 
Bondorf  04 E 6 1 4 1 4 4 152.800,00 € 
Deckenpfronn  05 C 6 1 5 1 1 111.200,00 € 
Ehningen  06 C 10 4 5 1 3 3 202.600,00 € 
Gärtringen 07 C 12 3 5 4 3 1 4 260.800,00 € 
Gäufelden  08 E 11 4 5 2 4 4 234.300,00 € 
Grafenau  09 B 8 3 3 2 4 1 5 204.000,00 € 
Herrenberg 10 E 31 5 21 4 1 11 1 12 681.400,00 € 
Hildrizhausen  11 C 4 1 2 1 2 2 93.400,00 € 
Holzgerlingen 12 D 12 3 8 1 6 6 276.200,00 € 
Jettingen  13 E 9 3 5 1 5 5 213.500,00 € 
Leonberg 14 A 33 2 25 6 15 1 16 770.700,00 € 
Magstadt 15 A 7 1 4 2 2 2 144.900,00 € 
Mötzingen  16 E 5 2 2 1 2 1 3 127.100,00 € 
Nufringen  17 C 6 3 3 3 2 5 181.000,00 € 
Renningen 18 A 14 2 8 4 5 1 6 321.200,00 € 
Rutesheim  19 A 8 1 6 1 3 3 174.100,00 € 
Schönaich 20 D 9 1 7 1 4 1 5 220.500,00 € 
Sindelfingen 21 B 32 24 8 5 2 7 646.400,00 € 
Steinenbronn  22 D 4 1 1 2 2 2 95.400,00 € 
Waldenbuch 23 D 11 2 9 2 2 205.900,00 € 
Weil der Stadt 24 A 20 2 9 8 1 5 4 9 486.300,00 € 
Weil im Schönbuch  25 D 15 3 12 6 6 323.700,00 € 
Weissach  26 A 10 3 6 1 5 1 6 248.200,00 € 
Rückmeldesytem 25.000,00 € 

Summen 329 55 203 68 3 114 19 133
329

Betrag netto 7.395.600,00 €          
MWSt 19% 1.405.164,00 €          

Betrag brutto 8.800.764,00 €      

MNC
Hervorheben



BERGMANN ENGINEERING GmbH
Ingenieurbüro
Messingweg 13, 48308 Senden

Landkreis Böblingen

Kosten Sirenennetz ohne Sprachalarmierung 21.02.2024

Stadt Nr. Plan Anzahl 

Sirenen

Sirene

600 W

Sirene

1.200 W

Sirene

1.800 W

Sirene

2.400 W

16m-Mast

600W - 1.200 W

16m-Mast

1.800 W - 

2.400 W

Solarpanel Kosten je

Kommune

15.500,00 €   16.500,00 €   18.500,00 €       20.000,00 €       11.000,00 €        16.000,00 €        2.200,00 €      

Aidlingen  01 C 8 2 6 4 4 182.800,00 € 
Altdorf  02 D 3 1 1 1 1 1 63.700,00 € 
Böblingen 03 B 19 6 8 5 5 5 383.500,00 € 
Bondorf  04 E 4 1 3 2 2 91.400,00 € 
Deckenpfronn  05 C 4 2 2 1 1 77.200,00 € 
Ehningen  06 C 6 1 4 1 3 3 139.600,00 € 
Gärtringen 07 C 7 1 6 2 2 140.900,00 € 
Gäufelden  08 E 7 3 3 1 1 1 127.700,00 € 
Grafenau  09 B 6 3 3 3 3 135.600,00 € 
Herrenberg 10 E 20 7 12 1 7 7 417.400,00 € 
Hildrizhausen  11 C 3 2 1 2 2 73.900,00 € 
Holzgerlingen 12 D 7 2 4 1 3 3 155.100,00 € 
Jettingen  13 E 5 1 4 1 1 94.700,00 € 
Leonberg 14 A 24 12 11 1 13 13 557.600,00 € 
Magstadt 15 A 4 1 2 1 2 2 93.400,00 € 
Mötzingen  16 E 3 2 1 2 2 73.900,00 € 
Nufringen  17 C 4 1 2 1 1 1 80.200,00 € 
Renningen 18 A 9 5 2 2 5 1 6 231.700,00 € 
Rutesheim  19 A 5 5 3 3 122.100,00 € 
Schönaich 20 D 7 3 4 4 4 165.300,00 € 
Sindelfingen 21 B 19 4 11 4 4 4 370.300,00 € 
Steinenbronn  22 D 3 3 1 1 62.700,00 € 
Waldenbuch 23 D 7 4 2 1 4 4 166.300,00 € 
Weil der Stadt 24 A 13 3 9 1 3 3 253.100,00 € 
Weil im Schönbuch  25 D 9 3 5 1 3 3 187.100,00 € 
Weissach  26 A 7 3 4 6 6 191.700,00 € 
Rückmeldesytem 25.000,00 € 

Summen 213 73 118 22 0 86 1 87
213

Betrag netto 4.663.900,00 €          
MWSt 19% 886.141,00 € 

Betrag brutto 5.550.041,00 €      

MNC
Hervorheben
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